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Liebe Leserinnen und Leser,

Alle Jahre wieder...
Es gibt vieles, was sich in regelmäßigen Abständen wiederholt, manches immer
wieder gleich, manches immer wieder anders. So beginnt für alle Mitarbeiter
mit sicherheitsrelevanten Aufgaben jedes Jahr von neuem die Pflicht zur Teil-
nahme am regelmäßigen Fortbildungsunterricht zum Erhalt der Handlungssi-
cherheit. Der regelmäßige Fortbildungsunterricht, auch FIT (Fachliche Informa-
tion & Training) genannt, hat je nach Zielgruppe, ein unterschiedliches Jahres-
stundensoll und somit auch unterschiedliche Fachthemen mit unterschiedli-
cher Intensität.

Die Beiträge in dieser Ausgabe beschäftigen sich damit, welche Themen für
den FIT 2008 für das Sicherungspersonal und die Mitarbeiter im Betrieb bzw. in

der Instandhaltung bei der DB Netz AG ausgewählt wur-
den und erläutern die Hintergründe.

Der regelmäßige Fortbildungsunterricht ist als Produktivi-
tätsfaktor mitbestimmend für die effektive Aufgabenerfül-
lung der unterrichtspflichtigen Mitarbeiter. Die Erhaltungs-
fortbildung als Schwerpunkt dient dazu, die Betriebssicher-
heit zu erhalten bzw. zu erhöhen und die Kenntnisse der
Unfallverhütung und der Arbeitssicherheit zu vertiefen.
Dafür gibt es Pflichtthemen, z.B. bei Änderungen im Re-
gelwerk oder zum Erwerb von Fertigkeiten bei Einführung
neuer Technologien und neuer Technik, soweit diese nicht
vom Umfang her eine Anpassungsfortbildung erfordern. Daneben gibt es für
Mitarbeiter im Betrieb und in der Instandhaltung den zentralen Angebotskata-
log, aus dem die Themen individuell ausgewählt werden können.

Entscheidender Maßstab für die Effizienz der Unterrichte ist die Handlungssi-
cherheit der Mitarbeiter in ihrer konkreten Tätigkeit. Diese sicherzustellen ist in
Wahrnehmung der unternehmerischen Verantwortung für die Sicherheit des
Eisenbahnbetriebes unabdingbar. Sie liegt aber mindestens genauso stark im
Interesse der Mitarbeiter, die mit der Gewissheit, jeder Störung des Bahnbe-
triebs gewachsen zu sein, in jeder Situation die nötige Ruhe bewahren können.

Vor diesem Hintergrund hat die richtige Auswahl und Abstimmung der Themen
aus den vielschichtigen Bereichen in den Fachlinien sowie die Festlegung der
Rahmenbedingungen für deren Vermittlung eine ganz besonders große Be-
deutung, der sich alle Beteiligten bewusst sind.

Wir sind sicher, auch Sie sind mit uns der Meinung, dass dies für 2008 wieder
gelungen ist und dass alle FIT-pflichtigen Mitarbeiter davon profitieren werden
– nicht zuletzt auch deshalb, weil der FIT ihnen immer auch ein Forum bietet,
sich mit den Kollegen auszutauschen und Anregungen mitzunehmen und wei-
terzugeben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und
einen guten und sicheren Rutsch ins neue Jahr 2008.

Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam

FIT-Themen Bahnbetrieb 2008
Welche Themen die Mitarbeiter im Be-
trieb im FIT 2008 erwarten können, wird
in diesem Beitrag vorgestellt. Gleichzei-
tig werden die Schwerpunktthemen des
Trainings mit Ergebnisfeststellung für Fdl
vorgestellt.

Seite 3

FIT-Themen in der Technik und
im Bahnbetrieb 2008
Hier erfahren die Mitarbeiter der Instand-
haltung Infrastruktur, welche Themen im
FIT Technik bzw. im FIT Bahnbetrieb
vorgesehen sind.

Seite 5

Leserforum
Leser fragen – BahnPraxis antwortet.
Unter diesem Motto steht unser Leser-
forum. Dass der Dialog intensiv ist, sieht
man an der Vielzahl der behandelten
Themen.

Seite 6

Regelmäßige Fortbildung 2008
für Sicherungspersonal
Welche Themen Sicherungsposten und
Sicherungsaufsichten in 2008 im regel-
mäßigen Fortbildungsunterricht erwar-
ten können, wird in diesem Artikel erläu-
tert.

Seite 10
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Wie kommen eigentlich die The-
menvorschläge zustande und
wer entscheidet darüber, wel-
che Themen ausgewählt wer-
den? Diese an uns herangetra-
gene Frage, die sich sicherlich
schon viele unserer Leser ge-
stellt haben, beantworten wir
gerne an dieser Stelle: Die Re-
gionen bringen ihre Vorschläge
ein, ebenso die zentralen Fach-
abteilungen einschließlich des
Eisenbahnbetriebsleiters, des-
sen Vorschläge insbesondere
auf Ergebnissen bei der Unter-
suchung gefährlicher Unregel-
mäßigkeiten basieren. Ein wei-
teres Kriterium für die Themen-
auswahl sind Erkenntnisse aus
Analysen von Störungsfällen
und deren Häufigkeit.

Wie bereits in den vergangenen
Jahren teilt sich die regelmäßi-
ge Fortbildung auch im Jahr
2008 in drei Themenblöcke.
Dabei können gleiche Themen
für unterschiedliche Tätigkeits-
gruppen relevant sein, teilweise
mit unterschiedlicher inhaltlicher
und zeitlicher Ausprägung.
Welche Themen für welche
Funktionen und mit welcher
Zeitvorgabe für 2008 dabei im
Einzelnen vorgesehen sind, ver-
anschaulichen die Abbildungen
1 und 2.

Hier handelt es sich um unsere
derzeitigen „Top-Themen“, die
nicht nur im Zusammenhang
mit der Sicherheit des Bahnbe-

triebs von Bedeutung sind, son-
dern denen auch aus unterneh-
merischen Aspekten besonde-
re Aufmerksamkeit gewidmet
werden muss.

Neben den Pflichtthemen wur-
de eine breite Palette weiterer
relevanter Themen für die un-
terschiedlichen Funktionen und
auch hier wieder in teilweise
unterschiedlicher Ausprägung
ausgewählt und in einem Ange-
botskatalog zusammengefasst,
so dass die Regionalbereiche je
nach den Schwerpunkten ihres
Bereichs die geeigneten The-
men für Ihre Mitarbeiter aus-
wählen können.

Regionale Themen
2008

Auch im kommenden Jahr ist
vorgesehen, insbesondere für
unser Stellwerkspersonal, etwa
die Hälfte des FIT-Stundensolls
Themen zu widmen, die auf-
grund der Auswertungen des
regionalen Betriebsgeschehens
ausgewählt werden, örtlich be-
sondere Bedeutung und beson-
deren Bezug haben und des-
halb in den einzelnen Bereichen
unterschiedlich sein werden.
Selbstverständlich können die
Unterrichtenden der DB Netz
AG dabei auf Themen aus dem
Angebotskatalog zurückgreifen
und diese ggf. mit örtlichen Be-
sonderheiten „würzen“. Es kön-
nen aber auch Themen aus dem
Regionalbereich sein, die zu
speziell sind um übergreifende
Bedeutung zu haben (z.B. Ar-
beiten/Störungen an Signalan-
lagen spezieller Bauformen).

Die regionalen Themen werden
von den Fachbeauftragten Be-
trieb eingesteuert, die 2007 in
Umsetzung eines wesentlichen
Ergebnisses aus den SixSig-
ma-Projekt „Qualitätsverbesse-
rung FIT Bahnbetrieb“ in den
Regionalbereichen etabliert
wurden. Neben zahlreichen an-
deren Aufgaben stellen die
Fachbeauftragten Betrieb die
Qualität des FIT Bahnbetrieb
und insgesamt die Qualifizie-
rung im Bahnbetrieb nach ein-
heitlichen Standards sicher.

Regelmäßige Fortbildung
für Mitarbeiter im Betrieb (FIT)

FIT-Themen
Bahnbetrieb

2008
Anita Hausmann, DB Netz AG,

Leiterin I.NPB 2 – Betriebsprozesse, Notfallmanagement,
Fachliche Qualifizierung, Frankfurt am Main

Jeweils in der Dezemberausgabe haben wir in den
beiden vergangenen Jahren die FIT-Themen für

Fahrdienstleiter für das kommende Jahr
veröffentlicht. Diese „Tradition“ setzen wir auch in

diesem Jahr nach viel positiver Resonanz aus unserem
Leserkreis gerne wieder fort und berücksichtigen
dieses Mal weitere Mitarbeitergruppen im Betrieb.

Abbildung 1:
FIT-Pflicht-

themen 2008.

BahnPraxis aktuell

Abkürzungen: Fdl = Fahrdienstleiter, Ww = Weichenwärter, Schrw = Schrankenwärter, Zd = Zugdispo-
nent, Bd = Bereichsdisponent, Nk = Netzkoordinator
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Die regionalen FIT-Unterrichte
werden insbesondere von den
BezL Betrieb durchgeführt, weil
diese – im Gegensatz zu DB
Training – die örtlichen Beson-
derheiten, auf die es hier be-
sonders ankommt, kennen. Au-
ßerdem haben diese regionalen

Bei ESTW-Fdl hat sich das Trai-
ning an ESTW-Simulationsan-
lagen etabliert, das von Praxis-
trainern der DB Netz AG durch-
geführt wird, die sich im Rah-
men eines Piloten bewährt ha-
ben.

Empfehlungen für regionale
Themen:
� Störungen an der Strom-

versorgung,
� Manuelles Umstellen einer

fernbedienten Weiche und
Anlegen eines Handver-
schlusses (Weichenschloss,
o.ä) – Praxistraining,

� Umgang mit Signallageplä-
nen (Zweck, Bedeutung,
Symbole, usw.),

� Brandalarm und Umgang
mit dem Katastrophenvor-
sorgehandbuch,

� Bedienung der Leitsysteme
(LeiDis-N/LeiDis-S/K).

Training mit
Ergebnisfeststellung
– TmE 2008

Im Rahmen des FIT wird für die
Fahrdienstleiter im zweijährigen
Turnus auch ein TmE durchge-
führt. Welche Schwerpunktthe-
men dabei im Jahr 2008 be-
handelt werden enthält die Ab-
bildung 3.

Selbstverständlich gilt nach wie
vor, dass die persönlich zuge-
teilten Regelwerke (beispiels-
weise Ril 408 und DS/DV 301
für Fdl) zum RFU/FIT-Unterricht
mitzubringen sind.

Wir hoffen, dass wir aus der
Vielzahl der möglichen und
wichtigen Themen die ausge-
wählt haben, die insbesondere
für die Erhaltung der Handlungs-
sicherheit des Betriebsperso-
nals derzeit Priorität haben.
Sollten sie nicht dieser Meinung
sein, sollten Sie sich andere oder
ergänzende Themen wün-
schen, zögern Sie nicht: Wen-
den Sie sich an uns...oder spre-
chen Sie mit Ihrem Fachbeauf-
tragten Betrieb. Unser Ziel ist,
dass der FIT auch für Sie inte-
ressant und für Ihre Arbeit nütz-
lich ist.                                      �

Abbildung 2:
FIT-Themen aus dem

Angebotskatalog 2008.

BahnPraxis aktuell

Unterrichte den Vorteil, dass
gezielt spezielle Zielgruppen
(z.B. Fdl mit unterschiedlichen
Zusatzeinrichtungen) zusam-
mengefasst werden können und
auf deren spezielle örtliche Be-
sonderheiten eingegangen wer-
den kann.

Abbildung 3:
TmE-Schwerpunktthemen 2008.
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Für die Mitarbeiter in der Tech-
nik dient der FIT dazu, die be-
rufliche Handlungsfähigkeit für
die spezielle wahrgenommene
Tätigkeit zu
� erhalten,
� anzupassen und
� zu erweitern.

Aus dieser Aufgabenstellung
ergibt sich, dass Neuerungen
im Regelwerk und in Techni-
schen Mitteilungen als Pflicht-
thema für alle Tätigkeiten in den
Themenkatalog aufgenommen
werden (siehe unten).

Die weitere Zusammenstellung
der FIT-Themen erfolgt unter
Federführung der Zentrale ge-
meinsam mit den Fachtrainern

� PZB/GPE – PZ 80 steuer-
bar und GPE 90 R, Prüfan-
weisungen

� Ril 482.9025 L72 CE Ein-
richten vorübergehender
Langsamfahrstellen durch
FK LST

� ZSB (ESTW S&B) Wieder-
holung/Probleme – regional

� Gefahrraumfreimeldeanla-
ge – regional

� Signalkabel
� Weichenverschlüsse
� Regelwerk 482.9001 insbe-

sondere im Zusammenhang
mit Ril 892.01– aufgehobe-
ne Signalabhängigkeit

� Weichenüberwachung all-
gemein

� Arbeiten unter Spannung
� Außerbetriebnahme BÜSA

bei Betra Arbeiten
� FK LST-Inspektion und An-

lagenverantwortung
� Erdung/Vermaschung/inne-

rer und äußerer Blitzschutz
speziell LST und TK

� Stromversorgung Stellwer-
ke: Aufbau und Prüfungen

Signalmechaniker
� Neuerungen Regelwerk und

TM, örtliche Probleme – Stö-
rungsauswertungen

� Blitzschutz in LST u. BÜ An-
lagen regional bei Bedarf

� Feststellen der Erdschluss-
freiheit in Eisenbahnsiche-
rungsanlagen

� PZB/GPE – PZ 80 steuer-
bar und GPE 90 R, Prüfan-
weisungen

� Ril 482.9025 L72 CE Ein-
richten vorübergehender
Langsamfahrstellen durch
FK LST

� ZSB (ESTW S&B) Wieder-
holung/Probleme – regional

� Gefahrraumfreimeldeanla-
ge – regional

� Signalkabel
� Weichenverschlüsse
� Regelwerk 482.9001 insbe-

sondere im Zusammenhang
mit Ril 892.01– aufgehobe-
ne Signalabhängigkeit

� Weichenüberwachung all-
gemein

� Arbeiten unter Spannung
� Außerbetriebnahme BÜSA

bei Betra Arbeiten
� FK LST-Inspektion und An-

lagenverantwortung
� Grundlagen Stromversor-

gung ESTW Siemens Tha-
les

Weichenmechaniker
� Messung Stellkräfte
� Weichenverschlüsse
� Inspektion Auffahrortung
� Zungenprüfkontakt Thales

und Siemens ELP
� Technische Mitteilungen

und Neuerungen im Regel-
werk

� Jährliche Unterweisung der
DV gestützten Inspektion
Modul 1

� Auszug aus Schienenfeh-
lerkatalog nach Ril 821.2007
Anhang 02

� Kennzeichnung von Vignol-
und Konstruktionsschienen

Brückenmechaniker
� Verbindungen an Stahlbau-

werken des Fahrwegs
� Abdichtungen
� Korrosionsschutz an Inge-

nieurbauwerken des Fahr-
wegs

� Betoninstandsetzung
� Technische Mitteilungen

und Neuerungen im Regel-
werk

� Information über neue Klein-
hilfsbrücken

Meister Fahrbahn
� Technische Mitteilungen

und Neuerungen im Regel-
werk

� Beurteilen der Messschrie-
be der Aufzeichnungsunter-
lagen von Stopfmaschinen

� Jährliche Unterweisung der
DV gestützten Inspektion
Modul 1

� Mängel in Bahnübergangs-
bereichen

� Signale unterhalten, inspi-
zieren und instand setzen
im Oberbau

� Einzelfehlerstopfmaschine-
Einsatzbedingungen

� Abnahme von Bauleistun-
gen und Eignungsüberprü-
fung der Oberbaustoffe

Fahrbahnmechaniker
� Technische Mitteilungen

und Neuerungen im Regel-
werk

� Beurteilen der Messschrie-
be der Aufzeichnungsunter-
lagen von Stopfmaschinen

� Jährliche Unterweisung der

Regelmäßige Fortbildung für
Mitarbeiter in der Instandhaltung der

Infrastruktur

FIT-Themen in
der Technik

und im Bahn-
betrieb 2008

Michael Werth, I.NPT, DB Netz AG, Qualifizierungsbe-
auftragter Instandhaltung, Frankfurt am Main

und Praxistrainern aller Gewer-
ke in den Regionalbereichen.
So können alle Punkte aus zen-
tralen Vorgaben bis hin zu regi-
onalen Besonderheiten in ent-
sprechende Form in die FIT-
Gestaltung einfließen.

Hier die FIT-Themen für be-
stimmte Tätigkeiten der Tech-
nik im Bereich Infrastruktur In-
standhaltung:

Meister Leit-
und Sicherungstechnik
� Neuerungen Regelwerk und

TM, örtliche Probleme – Stö-
rungsauswertungen

� Feststellen der Erdschluss-
freiheit in Eisenbahnsiche-
rungsanlagen
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BahnPraxis aktuell · Leserforum

DV gestützten Inspektion
Modul 1

� Mängel in Bahnübergangs-
bereichen

� Signale unterhalten, inspi-
zieren und instand setzen
im Oberbau

� Einzelfehlerstopfmaschine-
Einsatzbedingungen

� Abnahme von Bauleistun-
gen und Eignungsüberprü-
fung der Oberbaustoffe

Meister 16,7 Hz Technik
� Vorstellung IIS
� OL Kurzschluss
� Technische Mitteilungen

und Neuerungen im Regel-
werk

� Stromverbinder
� Prüfen der Mastneigung
� Anlagenstruktur, Änderun-

gen durch neues Handbuch
� Triebstromrückführung und

Bahnerdung im Weichenbe-
reich

Meister 50 Hz Technik
� Erdung/Vermaschung/inne-

rer und äußerer Blitzschutz
� Stromversorgung Stellwer-

ke: Aufbau und Prüfungen
� Technische Mitteilungen

und Neuerungen im Regel-
werk

� IT-Systeme
� Kabel und Leitungskunde

Fahrwegmechaniker
Elektrotechnik
� OL Kurzschluss
� Technische Mitteilungen

und Neuerungen im Regel-
werk

� Stromverbinder
� Prüfen der Mastneigung
� IT-Systeme
� Anlagenstruktur, Änderun-

gen durch neues Handbuch
� Triebstromrückführung und

Bahnerdung im Weichenbe-
reich

Starkstromarbeiter
16,7 Hz
� OL Kurzschluss
� Technische Mitteilungen

und Neuerungen im Regel-
werk

� Stromverbinder
� Prüfen der Mastneigung
� Triebstromrückführung und

Bahnerdung im Weichenbe-
reich

Starkstromarbeiter 50 Hz
� Technische Mitteilungen

und Neuerungen im Regel-
werk

� IT-Systeme
� Kabel und Leitungskunde

Die vorgenannten technischen
Unterrichte werden durch die
Fach- und Praxistrainer der
Regionalbereiche vorbereitet,
abgestimmt und durchgeführt.
Diese Mitarbeiter sind in die lau-
fenden Prozesse eingebunden
und haben einen starken Be-
zug zur Praxis. So ist es mög-
lich, schnell auf Besonderhei-
ten und Änderungen zu reagie-
ren.

Die überwiegende Anzahl der
Mitarbeiter der Technik nimmt
Aufgaben im Bahnbetrieb der
DB Netz AG wahr. Das bedeu-
tet für diese Mitarbeiter, dass
sie der Verpflichtung unterlie-
gen, zusätzlich am FIT mit die-
sen Themen teilzunehmen:

Technischer Mitarbeiter
mit Aufgaben
im Bahnbetrieb
� Meldungen und Aufträge

nachweisen:
- Führen des Fernsprech-
buches

� Technische Mitteilungen
und Neuerungen im Regel-
werk z.B.:
- 2007-37 I.NVT (L) Stan-
dardisierte Verfahren
- Abstellen von Fahrzeugen
- Freimeldung des Flanken-
schutzraumes
- Neuerungen Ril 482.9001

� Auswertung eines gefährli-
chen Ereignisses

Diese FIT-Themen werden
durch DB Training vermittelt.

Es kann für Mitarbeiter mit spe-
ziellen Aufgaben in der Technik
(z.B. Ultraschaller, Schweißer)
weiterführende Verpflichtungen
zur regelmäßigen Fortbildung
geben. Darüber hinaus ist jeder
Mitarbeiter selbst in der Pflicht,
seine Kenntnisse und Fertigkei-
ten für seine Aufgaben auf dem
Laufenden zuhalten.               �

Sperren von Gleisen
in Handweichen- bzw.

EOW-Bereichen

Leserbrief

Uns stellen sich wiederholt Fragen zum Sperren von Gleisen/
Gleisabschnitten/Weichen in Handweichen- bzw. EOW-Berei-
chen.

Wenn ich als Fahrdienstleiter eine Sperrung ausspreche, habe
ich in der Regel die Möglichkeit, diese Sperrung zu gewährleis-
ten, in dem ich die in Ril 408, Modul 408.0472, Abschnitt 2,
Absatz 1a geforderten Maßnahmen durchführe.

Ggf. muss ich nach Absatz 1b die Sicherung durch das
Aufstellen von Wärterhaltscheiben herstellen, oder, gemäß
408.0111 Abschnitt 2, durch andere Mitarbeiter in meinem
Auftrag das Aufstellen der Wärterhaltscheiben durchführen
lassen. In diesem Fall sehe ich für das Sperren und Abriegeln
kein Problem, da ich in der Regel also Fahrten im zu sperrenden
Bereich verhindern kann.

Anders ist das in Handweichen- bzw. EOW-Bereichen. Dort
können sich Fahrten befinden, die sich meiner Kenntnis entzie-

hen und die ich somit,
bis zu den durchge-
führten Sicherungs-
maßnahmen, nicht ver-
hindert kann.

Frage: „Wie führe ich
als Fahrdienstleiter eine
Sperrung und Siche-
rung in diesen Berei-
chen durch?“
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BahnPraxis Leserforum

BahnPraxis
antwortet

Die Regeln, die zu beachten
sind, wenn ein Bahnhofsgleis
zu sperren ist, sind in Modul
408.0472 (Bahnhofsgleise sper-
ren) enthalten. Dieses Modul gilt
nach der Übersicht auf Seite IX
der Richtlinie 408.01 – 09 für
Bediener von Stellwerken – aus-
genommen Weichenwärter.

Im Modul 408.0472 Abschnitt 1
heißt es konkret: „Als Fahr-
dienstleiter müssen Sie Gleise –
auch Abschnitte von Gleisen
oder Weichen – sperren, wenn
a) sie unbefahrbar geworden
sind ... .“

Nach den Regeln im Abschnitt
2 muss der Fahrdienstleiter für
das Abriegeln des gesperrten
Gleises sorgen. Hieraus ergibt
sich, dass ein Fahrdienstleiter
auch für den Gleisbereich zu-
ständig sein muss, obwohl er
die Weichen in diesem Bereich
nicht selbst bedient. In der
zurzeit gültigen Richtlinie 408
sind keine Regeln enthalten,
die einen Weichenwärter oder
Triebfahrzeugführer auffordern
würden, Bahnhofsgleise zu
sperren oder sperren zu las-
sen.

Da nun der Fahrdienstleiter ge-
mäß Regeln der Richtlinie 408
für das Abriegeln sorgen muss,
darf er die Aufgabe einem an-
deren Mitarbeiter übertragen,
z.B. dem Bediener einer sol-
chen Anlage (hier: Gleisbereich
mit von Hand oder durch ande-
re technische Einrichtungen
umstellbare Weichen, z.B. elek-
trisch ortsgestellte Weichen).

Modul 408.0472
Abschnitt 2 Absatz 1 a
Als Fahrdienstleiter müssen
Sie für das Abriegeln des ge-
sperrten Gleises sorgen.

Modul 408.0111
Abschnitt 2
Aufgrund von Regeln dieser
Richtlinie dürfen Tätigkeiten
des Fahrdienstleiters, Wei-
chenwärters, Triebfahrzeug-
führers oder Zugführers an-

deren Mitarbeitern übertragen
werden oder .....

Dieser Bediener kann wieder
ein Triebfahrzeugführer sein
oder auch ein anderer Mitarbei-
ter.

Entweder führt der Fahrdienst-
leiter die Abriegelungsmaßnah-
men selbst durch oder er be-
auftragt nach o.g. Regelung den
anderen Mitarbeiter damit, der
ihm dann aber auch die Aus-
führung der Arbeiten bestäti-
gen muss.

Wärterhaltscheiben werden
aufgestellt, weil ein Bahnhofs-
gleis gesperrt, dies abgeriegelt
werden soll und die Maßnah-
men nach Modul 408.0472
Abschnitt 2 Absatz 1 a nicht
durchgeführt werden können.

Modul 408.0472
Abschnitt 2 Absatz 1 b
Wo Sie Maßnahmen nach a)
nicht durchführen können,
müssen Sie Wärterhaltschei-
ben aufstellen.

Hiernach muss nun der Fahr-
dienstleiter die Wärterhaltschei-
ben aufstellen.

Da er aber nach der weiter oben
zitierten Regel für das Abrie-
geln sorgt, darf er Wärterhalt-
scheiben durch beauftragte
Mitarbeiter, soweit sie dazu
befugt/befähigt sind, aufstel-
len und sich die Ausführung
melden lassen.

In der Zeit zwischen Beginn und
Ende der im Modul 408.0472
vorgeschriebenen Abriege-
lungsmaßnahmen dürfen keine
Rangierfahrten mit Ziel in das zu
sperrende Gleis bzw. den zu
sperrenden Gleisabschnitt
durchgeführt werden. Dies wird
verhindert, indem der Weichen-
wärter solcher Rangierfahrten
nicht zustimmt. Wer jedoch ist
Weichenwärter in Gleisberei-
chen mit ortsgestellten Wei-
chen?

Beim Rangieren muss stets klar
sein, wer die Aufgaben des
Weichenwärters wahrnimmt
bzw. wahrzunehmen hat. Ran-

giert beispielsweise ein Trieb-
fahrzeugführer innerhalb eines
Gleisbereiches, in dem sich
ausschließlich ortsgestellte
Weichen befinden, nimmt er für
alle Weichen die Aufgaben des
Bedieners wahr. Er stellt selbst
den Fahrweg ein und nimmt
somit eine der Aufgaben wahr,
die einem Weichenwärter vor
Erteilen der Zustimmung zur
Rangierfahrt aufgetragen sind.
Er  nimmt  dann  Aufgaben
eines Weichenwärters nach
Modulgruppe  408.08  wahr.
Mit  anderen  Worten:  Er  be-
achtet die für den Weichen-
wärter maßgebenden, und
zwar in Modulgruppe 408.08
enthaltenen Regeln, so weit er
sie für den jeweils zu betrach-
tenden Einzelfall auch beach-
ten muss.

Jedoch ist der Umstand zu be-
rücksichtigen, dass der mit Auf-
gaben eines Weichenwärters
betraute Triebfahrzeugführer
nicht immer und ausnahmslos
über alle Besonderheiten des
für ihn betroffenen Gleisberei-
ches verständigt ist, die ihm
aber auf Grund der Beachtung
von für einen Weichenwärter
maßgebenden Regeln der
Richtlinie 408 bekannt sein
müssten.

Immer dann, wenn der Trieb-
fahrzeugführer innerhalb von
Gleisbereichen mit ortsgestell-
ten Weichen rangiert und fol-
gend mit Aufgaben des Wei-
chenwärters betraut ist bzw.
dessen Funktion wahrnimmt,
muss durch planende Stellen
(hier: Ersteller Örtlicher Richtli-
nien zur Ril 408) die Art und vor
allem der Zeitpunkt des Ver-
ständigens eines Triebfahrzeug-
führers über infrastrukturseitige
Besonderheiten in den Örtlichen
Richtlinien, und zwar zu Modul
408.0801 Abschnitt 6 unter dem
Stichwort „Besonderheiten
beim Rangieren“, zusätzlich
geregelt werden.

Modul 408.0801
Abschnitt 6
Örtliche Besonderheiten für
das Rangieren sind in den
Örtlichen Richtlinien bekannt
gegeben.

In den Örtlichen Richtlinien ist
dann auch durch planende Stel-
len (hier: Ersteller Örtlicher Richt-
linien zur Ril 408) zu regeln, ob
z.B. Nachweise geführt werden,
die der Triebfahrzeugführer ein-
sehen muss und durch die er
dann über infrastrukturseitige
Besonderheiten verständigt
wird. Gleichermaßen bestünde
die Möglichkeit einer Verständi-
gung über infrastrukturseitige
Besonderheiten darin, den
Triebfahrzeugführer in den Ört-
lichen Richtlinien zu verpflich-
ten, vor Beginn einer jeden Ran-
gierfahrt innerhalb von Gleisbe-
reichen mit ortsgestellten Wei-
chen einen Mitarbeiter zu ver-
ständigen und von diesem sol-
che Besonderheiten zu erfra-
gen. Dieser Mitarbeiter ist dann
auch in der Regel derjenige (der-
selbe Mitarbeiter), der ggf. von
einem Fahrdienstleiter beauf-
tragt (betraut) wird, der grund-
sätzlich für Abriegelungsmaß-
nahmen gesperrter Bahnhofs-
gleise sorgen muss.

Fazit

In den Örtlichen Richtlinien, und
zwar aufgrund des Hinweises
im Modul 408.0801 Abschnitt
6, muss durch zusätzliche Re-
geln festgelegt werden, wann,
von wem und vor allem zu wel-
chem Zeitpunkt ein Triebfahr-
zeugführer über infrastruktursei-
tige Besonderheiten zu verstän-
digen ist, der innerhalb von
Gleisbereichen mit ortsgestell-
ten Weichen rangiert. Dieser in
den Örtlichen Richtlinien be-
stimmte Mitarbeiter hat in sol-
chen Gleisbereichen den Über-
blick über alle Besonderheiten,
die beim Rangieren zwingend
zu beachten sind.

Insbesondere lassen sich Ran-
gierfahrten zwischen Beginn
und Ende durchzuführender
Abriegelungsmaßnahmen ge-
sperrter Bahnhofsgleise verhin-
dern.                                       �
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Die Regeln im Modul 408.0244
Abschnitt 6 Absatz 1 lassen zu,
dass statt einer Räumungsprü-
fung der Triebfahrzeugführer des
nächsten Zuges, der den be-
troffenen Zugfolgeabschnitt
befahren soll, beauftragt wer-
den darf, auf Sicht zu fahren.
Die Regeln gelten sowohl für
Einzelräumungsprüfung als
auch für Räumungsprüfung auf
Zeit.

Bevor der Auftrag zum Fahren
auf Sicht erteilt werden darf, soll
versucht werden, eine Räu-
mungsprüfung nach den Re-
geln im Abschnitt 6 Absatz 1 a
oder b durchzuführen. Alle Fest-
stellungen, die zu treffen sind
(siehe hierzu Modul 408.0241
Abschnitt 4), müssen stets auf
der Räumungsprüfstelle oder
einer weiter gelegenen Betriebs-
stelle bis einschließlich zur
nächsten örtlich besetzten Zug-
meldestelle getroffen werden.

Für das Durchführen einer Räu-
mungsprüfung muss der Zug

prüfstelle hält. Oder nicht bei
jedem Zug ist es möglich, das
Zeichen des Zugschlusssignals
ohne großen zeitlichen Aufwand
festzustellen. Die nächste, mit
einem Fahrdienstleiter, örtlich
besetzte Zugmeldestelle kann
weit entfernt liegen. Auch auf
der nächsten örtlich mit einem
Fahrdienstleiter besetzten Zug-
meldestelle kann es auch nicht
immer möglich sein, dass Zei-
chen des Zugschlusssignals
festzustellen.

Wenn der Zug auf der Räu-
mungsprüfstelle angekommen
ist, kann es daher sein, dass die
Räumungsprüfung nicht oder
nur mit großer zeitlicher Verzö-
gerung durchgeführt werden
kann.

Die Regeln im Modul 408.0244
Abschnitt 6 Absatz 1 c lassen
zu, dass der nächste Zug, der
den betroffenen Zugfolgeab-
schnitt befahren soll, abgelas-
sen werden darf, wenn der
Triebfahrzeugführer mit Befehl
9 beauftragt ist, auf Sicht zu
fahren, ohne dass eine Räu-
mungsprüfung durchgeführt
worden ist.

Zugschlussfeststellung bei
Räumungsprüfung

Bedingungen für diese Vorge-
hensweise sind, dass

� der vorausgefahrene Zug
auf der Räumungsprüfstel-
le angekommen sein muss,
und

� eine Zugschlussmeldung
nicht gegeben werden kann
oder die Feststellung, dass
der Zug an der Signal-Zug-
schlussstelle des Hauptsig-
nals auf der Räumungs-
prüfstelle vorbeigefahren ist
nicht getroffen werden kann.

Die Regeln im Modul 408.0244
Abschnitt 6 Absatz 1 c lassen
weiterhin zu, dass ein Zug mit
Befehl 9 in den betroffenen Zug-
folgeabschnitt auf Sicht fahren
darf, wenn es unzweckmäßig
ist, eine Zugschlussmeldung
abzuwarten oder wenn es un-
zweckmäßig ist, die Feststel-
lung, dass der Zug an der Sig-
nal-Zugschlussstelle des
Hauptsignals auf der Räu-
mungsprüfstelle vorbeigefahren
ist, zu treffen.

Die Entscheidung muss der
Fahrdienstleiter situationsab-
hängig treffen. Es kann z.B.
zweckmäßig sein, zu warten,
bis der vorausgefahrene Zug
auf der nächsten mit einem Fahr-
dienstleiter örtlich besetzten
Zugmeldestelle eingetroffen ist.
Es kann aber auch zweckmä-
ßig sein, nicht zu warten. Auch
die Zugdichte ist in diesem Zu-
sammenhang mit entschei-
dend.

Das Ersetzen der Feststellun-
gen ist bei jedem Zug möglich.
Hat z. B. der Triebfahrzeugfüh-
rer des Zuges 1 die Weisung mit
Befehl 9 erhalten, im betroffe-
nen Zugfolgeabschnitt auf Sicht
zu fahren, muss bei diesem Zug
eine Räumungsprüfung durch-
geführt werden. Die Räumungs-
prüfung darf – wie bereits weiter
oben beschrieben – ersetzt
werden oder der Triebfahrzeug-
führer des Zuges 2 darf, wenn
es unzweckmäßig ist, die Fest-
stellungen zu treffen, wiederum
mit Befehl 9 beauftragt werden
auf Sicht zu fahren.

Fazit
Meinung 2 ist die richtige.         �

Fallbeispiel
Ich bin Fahrdienstleiter des Bf Astadt und stelle die Betriebsstellen Abzw Bheim und Üst Ddorf fern.
Neulich hatte ich eine Auflösestörung des Gleiskreises xy im Gleis Bheim-Ddorf nach einer Zugfahrt.
Die Auflösung mit BHA-Bedienung (Zentralblock hilfsauflösen) nach Einzelräumungsprüfung ist
möglich. Die nächste Räumungsprüfstelle ist Ddorf. Die nächste mit einem Fahrdienstleiter örtlich
besetzte Zugmeldestelle ist Oheim. Für diesen Fall sind die im Modul 408.0244 enthaltenen Regel
anzuwenden bzw. maßgebend.

Nach Modul 408.0244 Abschnitt 6 c besteht nun die Möglichkeit, eine Zugschlussfeststellung auf
Grund einer Zugschlussmeldung zu ersetzen, wenn diese unzweckmäßig ist. Für die Durchführung
der nächsten Zugfahrt ist dann ein Befehl 9 (Fahren auf Sicht) zu übermitteln. Bei diesem Zug muss
eine Räumungsprüfung durchgeführt werden. Hierzu gibt es nun im Kollegenkreis zwei Meinungen:
Meinung 1:
Das Ersetzen der Zugschlussfeststellung auf Grund einer Zugschlussmeldung ist nur bei einem Zug
möglich. Bei diesem muss eine Räumungsprüfung durchgeführt werden.
Meinung 2:
Das Ersetzen der Zugschlussfeststellung auf Grund einer Zugschlussmeldung ist bei jedem Zug
möglich, bis bei dem letzten Zug mit Befehl 9 eine Räumungsprüfung durchgeführt wurde.

Ich bitte BahnPraxis um Klarstellung, welche Meinung die richtige ist.

immer (mindestens) auf der
Räumungsprüfstelle angekom-
men sein. Dies ist im Modul
408.0241 Abschnitt 2 Absatz 1
geregelt und gilt sowohl für Stre-
cken ohne Streckenblock als
auch für Strecken mit Strecken-
block.

Beim selbsttätigen Strecken-
block kann es schwierig wer-
den, die Feststellungen

� Zeichen des Zugschlusssig-
nals vorhanden oder

� Zug an der Signal-Zug-
schlussstelle des Hauptsig-
nals auf der Räumungs-
prüfstelle vorbeigefahren

zu treffen, selbst dann, wenn
die Regeln im Modul 408.0244
Abschnitt 6 Absatz 1 a oder b
angewendet werden.

Die Regeln im Modul 408.0244
Abschnitt 6 Absatz 1 a oder b
lassen zu, dass die beiden ge-
nannten Feststellungen durch
Zugschlussmeldungen, z.B.
des Zugführers, ersetzt werden
dürfen.

Hierbei muss auch immer be-
rücksichtigt werden, dass nicht
jeder Zug auf der Räumungs-

203

Bf Astadt Abzw Bheim Üst Ddorf Bf Oheim

117 201 205

Gleiskreis xy
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Modul 408.0825
Abschnitt 2:
Sollen Fahrzeuggruppen
beim Abstoßen oder Ab-
laufen durch Hemmschu-
he aufgehalten werden,
darf die Radsatzlast des
ersten Fahrzeugs nicht klei-
ner sein als die mittlere
Radsatzlast der Fahrzeug-
gruppe. In den Örtlichen
Richtlinien können abwei-
chende Regeln gegeben
sein.

Nachfolgende Zeichnung
skizziert das „Problem“,
das mir im Zusammenhang
mit dem Modul 408.0825
Abschnitt 2 aufgefallen ist:

Zeichnung 1:

Berechnung
Die Radsatzlast des ersten
Fahrzeugs beträgt 9 t. Die
mittlere Radsatzlast der
Fahrzeuggruppe beträgt
12,5 t (50:4=12,5).

Ergebnis
Hieraus folgt, dass die ab-
laufende Fahrzeuggruppe
nicht mit Hemmschuhen
aufgehalten werden darf;
denn die Radsatzlast des
ersten Fahrzeugs ist klei-
ner als die mittlere Rad-
satzlast der Fahrzeuggrup-
pe.

Zeichnung 2:

Berechnung
Die Radsatzlast des ersten
Fahrzeugs beträgt 9 t. Die

mittlere Radsatzlast der
Fahrzeuggruppe beträgt
8,3 t (50:6=8,3).

Ergebnis
Hieraus folgt, dass die ab-
laufende Fahrzeuggruppe
mit Hemmschuhen aufge-
halten werden darf; denn
die Radsatzlast des ersten
Fahrzeugs ist größer als die
mittlere Radsatzlast der
Fahrzeuggruppe.

Schlussfolgerungen
Obwohl alle Fahrzeuggrup-
pen das gleiche Gesamt-
gewicht haben, dürfen sie
im ersten Fall nicht mit
Hemmschuhen aufgehal-
ten werden, im zweiten Fall
jedoch schon.

Frage
Müsste nicht das Gewicht
entscheidend sein?

BahnPraxis
antwortet

In Richtlinie 408, und
zwar im Modul 408.0825
Abschnitt 2 ist Folgen-
des geregelt:

Sollen Fahrzeuggruppen
beim Abstoßen oder Ablau-
fen durch Hemmschuhe auf-
gehalten werden, darf die
Radsatzlast des ersten Fahr-
zeugs nicht kleiner sein als
die mittlere Radsatzlast der
Fahrzeiggruppe. In den Örtli-
chen Richtlinien können ab-
weichende Regeln gegeben
sein.

Diese Formulierung ist aus
den Regelungen der ehema-
ligen DS 408 entstanden,
worin es seinerzeit hieß:

Sollen Wagengruppen beim
Abstoßen und Ablaufen durch
Hemmschuhe aufgehalten
werden, darf der erste Wa-
gen nicht leichter sein als das
Durchschnittsgewicht der fol-

genden; die leichteren Wa-
gen müssen dann besonders
ablaufen.

Diese althergebrachte Regel
stammt noch aus einer Zeit, in
der davon ausgegangen wur-
de, dass Güterwagen in der
Regel 2 Radsätze haben. Somit
kam es bei vorlaufenden Wa-
gen mit mehr als 2 Achsen re-
gelmäßig zu unverhältnismäßig
langen Bremswegen.

Der Bremsweg bei Hemm-
schuhbremsung ist zum einen
proportional
� zu dem Geschwindigkeits-

quadrat des Ablaufs,
� dem Reibwert des Hemm-

schuhs und
� dem Massenverhältnis der

ersten Achse zum Gesamt-
gewicht.

Weitere Einflussgrößen sind der
Anteil der rotierenden Massen
der Radsätze, die Neigung im
Richtungsgleis und der Laufwi-
derstand des Ablaufs.

Somit steht das Verhältnis von
der Masse des ersten Radsat-
zes zur Gesamtmasse des Ab-
laufs im direkten Verhältnis zur
Länge des Bremsweges.

Für den Fall des Aufhaltens mit
dem Hemmschuh hat somit der
Einreicher des Leserbriefs für
das von ihm vorgestellte Bei-
spiel den richtigen Schluss ge-
zogen, d.h. die Bremswege sind
gleich lang.

Im Rahmen der ersten Umfor-
mulierungen, die zur heutigen
Regel im Abschnitt 2 des Mo-
duls 408.0825 führte, wurde
seinerzeit auch versucht, an-
stelle der Achsen des Ablaufs,
dem Hemmschuhleger das
Massenverhältnis erste Achse
zur Gesamtmasse des Ablaufs
auf dem Rangierzettel anzuge-
ben. Jedoch stellte sich sehr
schnell heraus, dass dies im
PVG-System nicht möglich war.

Der Hemmschuhleger geht
davon aus, dass der Brems-
weg proportional mit der An-
zahl der Achsen des Ablaufs
ansteigt. Durch die fehlende In-

formation über das Massenver-
hältnis würde sich der Hemm-
schuhleger bei dem Beispiel 1
(Ablauf mit 4 Achsen) auf einen
anderen Bremsweg einstellen
als beim Ablauf 2 (Ablauf mit 6
Achsen). Die beiden Abläufe
haben jedoch einen Bremsweg,
der dem eines Ablaufs mit 6
Achsen entspricht. Der Hemm-
schuhleger würde den Ablauf
mit 4 Achsen einen zu geringen
Bremsweg zuweisen.

Für das Geben von allgemein
gültigen Regeln in Ril 408 ist es
jedoch erforderlich, auch ande-
re Kriterien zu berücksichtigen;
denn allgemein gültige Regeln
müssen immer den ungünstigs-
ten Fall berücksichtigen, einfa-
che Aussagen beinhalten und
obendrein den Anwender nicht
überfordern.

Dass es bei der Formulierung
des Abschnitts 2 im Modul
408.0825 zu den vom Einrei-
cher des Leserbriefs aufgezeig-
ten Widerspruch kommt, ist
bekannt. Dennoch kann im
nachhinein festgestellt werden,
dass sich die zum damaligen
Zeitpunkt gewählte Formulie-
rung durchaus in der Praxis
bewährt hat. Wenn es künftig
möglich sein sollte, dem Hemm-
schuhleger auf dem Rangier-
zettel weitere Informationen zum
zu erwartenden Bremsweg mit-
zuteilen, so wird ggf. auch die
Regel im Abschnitt 2 des Mo-
duls 408.0825 entsprechend
angepasst.

Zusammenfassung
Der Einreicher des Leserbriefs
hat mit den von ihm vorgestell-
ten Rechenbeispielen recht. Die
Bremswege sind gleich. Da aber
der Hemmschuhleger den
Bremsweg nur anhand der auf
seinem Rangierzettel vermerk-
ten Wagen- und Achszahl des
Ablaufs auf den Bremsweg
schließen kann, ist es sinnvoll,
dass bisherige (Regel-)Verfah-
ren so beizubehalten.               �

Radsatzlast
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Es ist eine der lauen Herbst-
nächte, in denen Nachtar-
beit nicht so sehr auf das
Gemüt drückt. Das Wetter
meint es gut, kein Regen,
kein Nachtfrost, kein Ne-
bel.

Die Bettungsreinigungsma-
schine arbeitet sich mit ih-
rer schweren Räumkette
gleichmäßig durch den ver-
schmutzten Schotter, um
ihn zu fördern und um
Raum zu schaffen für die
gereinigte bzw. neue Bet-
tung.

Die Sicherungsaufsicht
macht einen zufriedenen
Eindruck. Warum auch
nicht? Es läuft einfach alles
gut. Was soll schon noch
schief gehen? Noch 350
Meter Bettungsreinigung.

Niemandem der anwesen-
den Beschäftigten scheint
es bewusst zu sein, dass
das Warnsignalhören in der
Nähe dieser lärmintensiven
Bettungsreinigungsma-
schine problematisch sein
kann.

Monoton und unerbittlich
quietscht die Schrapper-
kette vor sich hin. Der ver-
schmutzte Schotter fällt von
den Förderbändern auf das
Rüttelsieb und wird gerei-
nigt wieder im hinteren Be-
reich in die leeren Schwel-
lenfächer verfüllt.

Dieser intensive Arbeitslärm er-
fordert zwingend das Tragen
von Gehörschützern, die für das
Warnsignalhören geeignet sind,
denn vor den Fahrten im Nach-
bargleis wird durch akustische
Warnsignale eines Automati-
schen Warnsystems (AWS) ge-
warnt.

� Ist der Schalldruckpegel der
eingesetzten Warnsignalge-
ber ausreichend hoch?

� Stimmt der Abstand der
Warnsignalgeber unterein-
ander, die auf der Feldseite
des Nachbargleises instal-
liert sind?

� Oder verdeckt der Störlärm-
pegel das akustische Warn-
signal?

� Ist ein Wahrnehmen des
Warnsignals möglich?

� Sind die akustischen Ge-
setzmäßigkeiten beachtet?

Es sind noch 340 Meter
Bettung zu reinigen.

Der Arbeitskreis für die Aus-
und Fortbildung von Siche-
rungspersonalen hat auf seiner
26. Sitzung im Juli 2007 die
Schwerpunkte für die FIT Semi-
nare des Jahres 2008 abge-
stimmt und den durch die DB
Netz AG autorisierten Bildungs-
trägern den Auftrag zur Erstel-
lung der Trainingsunterlagen
erteilt.

Die Grundlage für die ausge-
wählten Themen zur regelmä-
ßigen Fortbildung 2008 bilde-
ten u.a. Hinweise der Eisen-
bahn-Unfallkasse (EUK), der DB
Netz AG sowie der autorisierten
Bildungsträger DB Training, der
Überwachungsgemeinschaft
Gleisbau (ÜGG) und dem Ver-
band Deutscher Eisenbahn-
fachschulen (VDEF).

Die Trainingsentwicklung wur-
de intensiv von der EUK beglei-
tet und unterstützt.

Der Schwerpunkt der regelmä-
ßigen Fortbildung (FIT) 2008 für
Sicherungsaufsichten (und Si-
cherungsüberwachungen) sind
die akustischen Gesetzmäßig-
keiten im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Automatischen
Warnsystemen.

Folgende Aspekte spielen
u.a. dabei eine besondere
Rolle:
1. Welche Aufgaben, Befug-

nisse und Pflichten hat das
Sicherungspersonal, insbe-
sondere die Sicherungsauf-
sicht, beim Einsatz von Au-
tomatischen Warnsyste-
men?

2. Werden die akustischen Ge-
setzmäßigkeiten ausrei-
chend berücksichtigt?

3. Was ist Stand der Technik
beim Einsatz von AWS?

4. Verfügt die Sicherungsauf-

BahnPraxis spezial

Themen und
Durchführung

Detlef Torge, DMB Deutsche Gesellschaft für
Management in der Baupraxis mbH, Berlin

Regelmäßige Fortbildung für
Sicherungspersonal 2008
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sicht, als Verantwortlicher für
die Sicherung an der Ar-
beitsstelle über die nötigen
Kenntnisse insbesondere im
Zusammenhang mit dem
Einsatz von AWS?

Auch im Jahr 2008 findet wie-
der eine gezielte Überprüfung
und Auffrischung des vorhan-
denen Grundlagenwissens
statt.

Wird z.B. ein Sicherungspos-
ten längere Zeit nicht als Ab-
sperrposten eingesetzt, ist es
nicht verwunderlich, dass er die
notwendigen Regelungen für
diese Tätigkeit „nicht mehr pa-
rat“ hat. Deshalb müssen Re-
gelungen, die in Vergessenheit
geraten sind, ins Gedächtnis
zurückgerufen werden.

Zum Einen bietet die Kenntnis-
feststellung für jeden Teilneh-
mer die Möglichkeit den Wis-
sensstand auch von Themen
zu überprüfen die 2008 nicht
angesprochen werden können,
zum Anderen haben die Teil-
nehmer die Möglichkeit zu er-
kennen, wo ihre Wissensdefizi-
te liegen. Die Trainer sind auch
im FIT 2008 angehalten, die
eventuell vorhandenen Wis-
sensdefizite zu erkennen. Dazu
sollen von den Teilnehmern Fra-
gebögen bearbeitet werden, die
einen Querschnitt der Tätigkeit
der Sicherungspersonale zum
Inhalt haben. In der dann fol-
genden Auswertung werden die
korrekten Antworten erläutert
und auftretende Unklarheiten
beseitigt. Die Ergebnisse der
Kenntnisfeststellungen bleiben
anonym.

Ein wesentliches Ziel der Abfra-
ge ist die Feststellung auffallen-
der Fehler, die z.B. durch zu-
sätzliche Bildungsmaßnahmen
ausgeglichen oder als Themen
in einem der nächsten FIT be-
handelt werden können.

FIT 2008 für
Sicherungsposten

Wie schon eingangs erwähnt
muss es Ziel der Fortbildungs-
veranstaltung sein erkannte

Wissensdefizite und Unklarhei-
ten zu beseitigen, sowie über
Neuerungen zu informieren.

Inhaltliche Schwerpunkte
der jährlichen Fortbildung
FIT 2008 für Sicherungs-
posten:

1. Auch bei den Sicherungs-
posten ist die Kenntnisfeststel-
lung eines der Themen.

Durch die Vielfalt der gestellten
Fragen hat jeder Teilnehmer die
Möglichkeit seinen Wissens-
stand zum gesamten Aufgaben-
gebiet zu überprüfen.

Die Sicherungsposten sollen
sich ihrer hohen Verantwortung
immer wieder bewusst werden
und erkennen, wie sie durch ihr
vorschriftsmäßiges Handeln
Unfälle vermeiden können.

Ist es jedem Sicherungsposten
bewusst, dass er nur durch eine
qualitätsgerechte Durchführung
seiner Arbeit zur Unfallverhü-
tung beitragen kann?

Die gemeinsame Auswertung
des Wissenstests ermöglicht
dem Teilnehmer die persönli-
che Ermittlung seiner Wissens-
defizite.

2. Fünf gravierende Gefährdun-
gen von Sicherungspersonalen
und damit auch der Beschäftig-
ten, bestehen im Zusammen-
hang mit Sicherungsmaßnah-
men, wenn die nötigen Verhal-
tensregeln außer Acht gelassen
werden

Hierbei handelt es sich um:

� Gefährdungen auf dem Weg
zur und von der Arbeitsstel-
le.

� Probleme beim sicheren Er-
kennen der Fahrten am Be-
ginn der Annäherungsstre-
cke.

� Nicht vorschriftsmäßige
Standorte.

� Auf- und Absteigen von Ma-
schinen und Fahrzeugen zu
befahrenen Gleisen hin.

� Faktoren, die die Wahr-
nehmbarkeit der Warnsig-
nale beeinträchtigen.

In diesem zweiten Themen-
schwerpunkt werden die Siche-
rungsposten erneut sensibili-
siert, auch auf ihre eigene Si-
cherheit zu achten. Richtige
Verhaltensregeln werden an-
hand praktischer Beispiele be-
sprochen. Die Teilnehmer er-
halten die Möglichkeit, in einer
Gruppenarbeit die geforderten
Verhaltensregeln zu erarbeiten.

3. Nicht jeder Sicherungspos-
ten wird bisher im Zusammen-
hang mit seiner Tätigkeit den
Einsatz von gleisgebundenen
Maschinen kennen gelernt ha-
ben.

Es ist zu beobachten, dass Si-
cherungsposten die zum Schutz
der Beschäftigten an Bauma-
schinen eingesetzt werden,
manchmal über die Zulässig-
keit der angeordneten Warnung
verunsichert sind. Die Teilneh-
mer am FIT 2008 erarbeiten
unter Anleitung des Trainers
Antworten zum Zweck und den
Vorzügen der Maschinenwar-
nung, sowie zur vorgeschrie-
benen Anordnung der Kompo-
nenten von Maschinenwarnan-
lagen.

Dabei spielen die Verantwort-
lichkeiten beim Einsatz der Ma-
schinenwarnung eine wesentli-
che Rolle.

Dieser Teil der regelmäßigen
Fortbildung soll speziell zur Klä-
rung der Aufgaben der an der
Sicherung beteiligten Personen
im Zusammenhang mit der künf-
tig häufiger anzutreffenden Ma-
schinenwarnung beitragen.

Nach umfangreicher Entwick-
lungsarbeit und Probebetrieben
wurden 2007 neue Anlagen
bzw. Warnsysteme zugelassen.

Den Teilnehmern am FIT 2008,
wird nach Auffrischung der
Kenntnisse über die Siche-
rungsmaßnahme „Feste Ab-
sperrung“ das System FALKON
mit einem integriertem Automa-
tischem Warnsystem vorge-
stellt.

Da die Montage der Festen
Absperrung durch Sicherungs-

firmen i.d.R. mit eigenem (Si-
cherungs-) Personal erfolgt,
werden Kenntnisse anhand
praktischer Einsatzvarianten
vermittelt.

4. Einige Sicherungsunterneh-
men ersetzen derzeit CO2-Tyfo-
ne durch elektrische, fernbedi-
enbare Hörner. Dies steht ne-
ben wirtschaftlicher Überlegun-
gen insbesondere mit der Re-
duzierung der Lärmbelastung
von Sicherungsposten im Zu-
sammenhang. Zu klären ist,
welche Regelungen beim Ein-
satz der elektrischen Hörner zu
beachten sind.

FIT 2008
für Sicherungs-
aufsichten
In den letzten Jahren wurden
verstärkt die Einsatzmöglichkei-
ten der Automatischen Warn-
systeme überarbeitet und kon-
sequent die notwendigen
Schritte zur Modifizierung der
vorhandenen Anlagen, auch
unter Berücksichtigung der
akustischen Gesetzmäßigkeiten
bei der Warnung, verfolgt.

Folgende Aspekte spielen eine
wesentliche Rolle:

� Störlärmpegel, Schalldruck-
pegel der Warnsignalgeber
und die Entfernung zu den
Beschäftigten stehen in ei-
nem engen Zusammen-
hang. Das Warnsignal muss
„am Ohr des Beschäftigten“
erheblich lauter als der Stör-
lärm ankommen.

� Die akustischen Warnsigna-
le müssen an jedem Arbeits-
platz der Arbeitsstelle nicht
nur deutlich hörbar, sondern
auch wahrnehmbar sein!
Denn die Beschäftigten kön-
nen nur bestimmungsge-
mäß auf Warnsignale rea-
gieren, wenn sie diese auch
wahrnehmen und richtig
deuten können.

In der Richtlinie 479 – Einsatz-
richtlinie für Automatische Warn-
systeme (AWS) – ist im Modul
479.0001, Abschnitt 4, Abs. (1)
z.B. festgelegt:
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„Die Sicherungsaufsicht
nimmt an der technischen
Funktionsabnahme teil.“

Auch beim Einsatz von AWS ist
die Sicherungsaufsicht für die
Durchführung der Sicherungs-
maßnahme verantwortlich. Sie
hat die Arbeitsaufsicht der bau-
ausführenden Firma sowie das
Sicherungspersonal, z.B. die
Bediener, einzuweisen und die
Wahr nehmbarke i t sp robe
durchzuführen. Sie ist also dafür
verantwortlich, dass das Warn-
signal mit der erforderlichen
Lautstärke „am Ohr der Be-
schäftigten“ ankommt. Diese
Aufgabe kann die Sicherungs-
aufsicht nur dann wahrnehmen,
wenn sie über die Regelungen
für den Einsatz von AWS infor-
miert ist.

Bei den Themen für die regel-
mäßige Fortbildung 2008 für
Sicherungsaufsichten bilden die
Lehrinhalte zu den akustischen
Gesetzmäßigkeiten und der Ein-
satz von AWS einen wesentli-
chen Inhalt.

Inhaltliche Schwerpunkte
der jährlichen Fortbildung
2008 für Sicherungsauf-
sichten sind:

1. Auch für Sicherungsaufsich-
ten wird zu Beginn des FIT eine
Kenntnisfeststellung durchge-
führt. Die Fragen spiegeln das
breite Spektrum der Arbeitsauf-
gaben einer Sicherungsaufsicht
wieder.

Nach dem Ausfüllen der Fra-
gebögen findet die gemeinsa-
me Auswertung statt. Jeder
Trainer wird anschließend auf
die erkannten Fehlerschwer-
punkte besonders eingehen.
Die Kenntnisfeststellung erfolgt
anonym.

2. Die Sicherungsaufsicht ist für
die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Sicherungsmaßnah-
men, auch beim Einsatz von
Automatischen Warnsystemen,
zuständig. Daraus ergibt sich
die Notwendigkeit, dass Siche-
rungsaufsichten die Regelun-
gen der Richtlinie 479, die ihre
Arbeit betreffen, sowie die we-

sentlichen akustischen Gesetz-
mäßigkeiten kennen. In diesem
Abschnitt des FIT 2008 wird
ausführlich das nötige Wissen
aufgefrischt. Da die Sicherungs-
aufsicht an der Abnahme der
AWS teilnimmt, muss sie
imstande sein, Fehler zu erken-
nen und Korrekturen vorzu-
schlagen.

Nachdem die Teilnehmer die
aktuellen Vorgaben der Ril 479
kennen gelernt bzw. ihre Kennt-
nisse aktualisiert haben, wer-
den sie anhand praktischer
Beispiele die Abhängigkeiten
von Störlärm der Maschinen,
Schalldruckpegel der AWS und
Standort der Beschäftigten
kennen lernen. Hierbei steht
den Teilnehmern ein neues
Hilfsmittel zur Verfügung. Un-
ter Verwendung einer Faltkar-
te, die durch die Eisenbahn –
Unfallkasse auf der Grundlage
der Ril. 479 als Handlungshilfe
erstellt wurde, werden in Übun-
gen die höchstzulässigen Ab-
stände zwischen den Signal-
gebern ermittelt. Diese Faltkar-
te wird künftig zur Ermittlung
der richtigen Abstände der
Warnsignalgeber dienen und
wird im FIT 2008 jedem Teil-
nehmer persönlich ausgehän-
digt sowie die Handhabe wird
erklärt.

Wir wissen, überall, wo insbe-
sondere kraftbetriebene Ar-
beitsmittel im Baugeschehen
auftauchen, wird die Hörbarkeit
der Warnanlagen beeinflusst. So
ist es wichtig, die Schallpegel
von Baumaschinen beurteilen
zu können. Beispielhaft werden
1 m-Nahbereichspegel von ty-
pischen, im Gleisbau eingesetz-
ten Arbeitsmitteln vorgestellt
und der Unterschied zu den oft
fälschlich in Ansatz gebrachten
10m-Emissionspegeln erläutert.
Wie kann dem Störlärm ent-
gegen gewirkt werden, um die
Wahrnehmbarkeit der Warnsi-
gnale zu garantieren?

Wie ist das Verhältnis von Warn-
signalschalldruckpegel und
Störlärm der Maschine in Ver-
bindung mit dem Abstand der
Schallquellen zum Beschäftig-
ten zu beurteilen?
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Die Funktionsausbildung zur
Sicherungsaufsicht kann schon
längere Zeit zurückliegen und
auch wenn im FIT 2004 für Si-
cherungsaufsichten die akusti-
schen Gesetzmäßigkeiten be-
reits thematisiert worden sind,
kann es sein, dass Sicherungs-
aufsichten schon eine gewisse
Zeit keinen Einsatz auf Arbeits-
stellen mit AWS hatten.

Im FIT 2008 haben die Siche-
rungsaufsichten die Möglichkeit
diese Wissenslücken zu schlie-
ßen, ihre Kenntnisse zu erwei-
tern und insbesondere ihre
Handlungsweisen künftig, auch
auf die akustischen Gesetzmä-
ßigkeiten bezogen, zu begrün-
den. Dazu wird ein Überblick zu
allen Arten der Automatischen
Warnsignalgeber, deren Funkti-
onsweise und deren maxima-
len Schalldruckpegeln sowie
den daraus resultierenden mög-
lichen Einsatzvarianten gege-
ben.

3. Maschinen die Schotter be-
wegen, damit sind Planums-
verbesserungsmaschinen, Bet-
tungsreinigungsmaschinen und
Umbauzüge gemeint, geben
einen sehr hohen Störlärmpe-
gel ab. Bei diesen Maschinen
existieren planmäßig Arbeits-
plätze im Mittelkern. Die Ge-
fährdung der Beschäftigten ist
hoch und es ist nur mit einem
großen akustischen Aufwand
sicherzustellen, dass in diesen
lärmintensiven Bereichen die
Warnsignale des feldseitigen
AWS, das aber wegen der vor-
und nachlaufenden Arbeiten
stets vorhanden sein muss,
wahrgenommen werden kön-
nen. Eine gute und zielführen-
de Alternative kann die Ma-
schinenwarnung sein, die erst-
mals bei einer Planumsverbes-
serungsmaschine verwirklicht
wurde. Wichtig ist, dass es sich
bei den Warnsignalgebern um
fest mit der Maschine verbun-
dene Komponenten handelt.
Die Maschine ist „akustisch
vermessen“ und wird bei der
DB Netz AG eingesetzt. Den
Sicherungsaufsichten kommen
im Zusammenhang mit dieser
Maschinenwarnung jetzt und
künftig zusätzliche Aufgaben

zu, die im FIT 2008 vermittelt
werden.

Zu den Neuerungen im Zusam-
menhang mit den zugelasse-
nen Sicherungsmaßnahmen
gehört auch FALKON, eine Fes-
te Absperrung mit integriertem
Automatischem Warnsystem.
Die Teilnehmer erarbeiten ge-
meinsam mit dem Trainer auf
der Grundlage der vorhande-
nen Kenntnisse zum Einsatz von
Festen Absperrungen, die Be-
sonderheiten von FALKON.
FALKON ist durch eine Techni-
sche Mitteilung der DB Netz AG
eingeführt und so Bestandteil
der Richtlinie 479 geworden.
Es bieten sich für diese Feste
Absperrung verschiedene Ein-
satzfelder an auf die hingewie-
sen wird. Der Schutz der Be-
schäftigten vor Fahrten im Nach-
bargleis wird durch den Einsatz
von FALKON erhöht.

4. Im letzten Themenschwer-
punkt erhalten die Teilnehmer
Informationen zum aktuellen
Sachstand der Neufassung der
KoRil 132.0118 und zum Aus-
tausch von CO2-Tyfonen gegen
elektrische Signalhörner.

Sicher haben Sie erkannt, dass
die Teilnehmer des FIT 2008 ein
anspruchsvolles Programm er-
wartet. Die Inhalte vermitteln den
aktuellen Stand der Technik zur
Verringerung der Gefährdung
auf Arbeitsstellen im Gleisbe-
reich und werden die Hand-
lungsfähigkeit der Teilnehmer
stärken.

Sichern auch Sie sich durch
Ihre aktive Teilnahme an den
Fortbildungsseminaren den Er-
folg in der Praxis! Denn nur eine
vorschriftsmäßige und regel-
werkskonforme Sicherungstä-
tigkeit bildet die sichere Grund-
lage für unfallfreies Arbeiten!

Und denken Sie bitte stets da-
ran:


